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Damals war alles 
besser …

… oder wie man sich 
selbst etwas vormacht

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender Haus & Grund Brandenburg
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Mieterhöhungs-Guide
Potsdam/Brandenburg 2020

In Zusammenarbeit mit

Mieterhöhungs-Guide Brandenburg
➜ mit Neuvermietungsmiete
➜ mit Modernisierungsmieterhöhung
➜ mit Potsdamer Mietspiegel 2020
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Die Fakten
Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verfl echtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog mit 70 typischen Fallbeispielen 
rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 128 Seiten.

Niedriger Preis
Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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Potsdam und Brandenburg In den regionalen Zeitungen in Brandenburg konnte man 
in der letzten Zeit mehrfach den etwas wehmütigen Rück-
blick auf die Miethöhe in der DDR lesen. Dabei wurde die 
Miethöhe in der DDR mit den heute zu zahlenden Mieten 
verglichen. 
Wenn für Nachrichten gilt, dass schlechte Nachrichten gute 
Nachrichten sind, weil sie sich anscheinend besser verkau-
fen, neigt der Mensch bei seinen Erinnerungen wohl mehr 
dazu, die schlechten Dinge auszublenden. Anders kann 
man sich solche Rückblicke kaum erklären, und 30 Jahre 
scheinen dabei den Rückblick auf die DDR schon reichlich 
zu verklären.
Mit einer Höhe von 0,80 bis 1,25 Mark pro Quadratmeter 
Wohnfläche waren die durch die Mieter zu zahlenden Mieten 
natürlich niedrig. Ob das gut war, ist jedoch zweifelhaft. 
Zum einen wurden die auf dem Preisniveau der 30er Jahre 
eingefrorenen Mieten massiv subventioniert. Sie waren 
also gar nicht so niedrig, wie man die Bevölkerung glauben 
machte, denn die Kosten mussten gleichwohl aufgebracht 
werden. 
Zum anderen gingen die niedrigen Mieten zu Lasten des 
Wohnungsangebotes. Wohnraummangel, genormter Stan-
dard, WC auf der halben Etage, Badeofen oder Ofenheizung 
seien nur einige Beispiele, mit denen die niedrigen Mieten 
ebenfalls bezahlt wurden. Im Grunde waren die niedrigen 
Mieten also nur ein teurer Selbstbetrug.
Wenn heutzutage Mieten steigen, liegt das u. a. daran, 
dass vor 30 Jahren auch mit diesem Selbstbetrug Schluss 
gemacht wurde. 
Es lässt sich in diesem Zusammenhang gar nicht oft genug 
betonen, dass die Kaltmieten im Bestand trotz der rasant 
steigenden Bau- und Grundstückskosten gleichwohl weni-
ger stark steigen als die Lebenshaltungskosten. Sie wirken 
also preisdämpfend, was nicht zuletzt den privaten Klein-
vermietern zu verdanken ist. 
Zudem ist die Mietbelastungsquote, also der Anteil der 
Wohnungsmiete am Jahreseinkommen der Privathaushalte, 
in keiner Brandenburger Stadt oder Gemeinde gestiegen. 
Vielmehr können sich die Brandenburger immer mehr 
Wohnfläche leisten. 
Knapp sind dagegen in manchen Regionen die Angebote 
an Wohnungen, was durch besonders niedrige Leerstands-
quoten sowie am Verhältnis der angebotenen Wohnungen 
zu der Anzahl der Haushalte dokumentiert wird. Wer also 
heute wieder Mieten einfrieren will statt Wohnungen zu 
bauen, scheint an den teuren Selbstbetrug der DDR wieder 
anknüpfen zu wollen.


